
Werkzeuge

W. Güthler: Fördermittel für Naturschutzmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten

130  39(2), 2017

Die Förderhöhe durch den Bund beträgt 75 % 
der zuwendungsfähigen Ausgaben eines Pro-
jekts. Projektträger sind in der Regel Kommunen, 
Naturschutzverbände oder Zweckverbände.

Im Projekt »Grünes Band Rodachtal – Lange 
Berge – Steinachtal« startete im April 2016 die 
Umset zungsphase, für die in den nächsten zehn 
Jahren rund 9 Millionen Euro zur Verfügung ste-
hen. Im Bereich der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze in Thüringen und Teilen der bayeri-
schen Landkreise Coburg und Kronach soll das 
Grüne Band als Rückgrat des Biotopverbundes 
erhalten bleiben. Daran schließen sich groß-
flächige Wälder, wertvolle Kulturlandschafts-
biotope und Fließgewässer an. Eine Besonder-
heit im Projekt ist die Einrichtung eines mit dem 
Flächenmanagement betrauten Gremiums. Die-
ses paritätisch aus Vertretern der Landwirtschaft 
und des Naturschutzes besetzte Gremium ent-
scheidet, ob Flächen für das Naturschutzgroß-
projekt angekauft oder gepachtet werden. Das 
Biotopmanagement ist wesentlicher Projekt-
bestandteil. So werden Feuchtwiesen, Mager-
rasen und Zwergstrauchheiden entbuscht. 
Durch extensive Beweidungssysteme mit Scha-
fen, Ziegen, Pferden und Rindern soll möglichst 
durchgängig der halboffene Zustand des Grü-
nen Bandes mit einem mosaikartigen Wech-
sel aus Weiden, Wiesen, Brachen, Offenboden-
flächen, verbuschten und bewaldeten Bereichen 
erhalten und entwickelt werden.

Kommission eingereicht werden. Nach einem 
Auswahlverfahren erhalten die aussichts-
reichsten Projekte eine Förderung.

Weitere Informationen auf den Internetseiten 
der EU: http://ec.europa.eu/environment/life/
index.htm. 

Potenzielle Antragsteller werden vom Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) gerne beraten. 

naturscHutzgroẞproJekte

Seit 1979 besteht das Förderprogramm  
»chance.natur – Bundesförderung Naturschutz«. 
Seine Ziele sind der Schutz und die langfristige 
Sicherung national bedeutsamer und repräsen-
tativer Naturräume mit gesamtstaatlicher Be-
deutung. Dieses Förderprogramm dient dem 
Schutz und dem Erhalt großflächiger Land-
schaftsteile. Insbesondere die Förderung einer 
langfristigen Umsetzung (bis zu zehn Jahren)  
eröffnet neue Chancen für den Naturschutz.

Naturschutzgroßprojekte werden in zwei separat 
zu beantragenden Projekten umgesetzt:

• Projekt I umfasst die Planung. In einem 
detaillierten Pflege- und Entwicklungsplan 
sollen alle relevanten Informationen für die 
spätere Umsetzung dargestellt werden. 

• Projekt II beinhaltet die Umsetzung der  
Maßnahmen.
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